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Antrag
des Freistaates Bayern

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der beruflichen Bildung
(Berufsbildungsreformgesetz – BerBiRefG)

TOP 35 der 803. Sitzung des Bundesrates am 24. September 2004

Zu Artikel 1

§ 89 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Worte „1. April“ durch die Worte „1. Juni“ ersetzt.

2. In Absatz 2 Ziff. 1 lit. a und b sowie Ziff. 2 lit. a und b werden jeweils die
Worte „30. September“ durch die Worte „31. Dezember“ ersetzt.

Begründung:

Der Stichtag für die Erhebung von Daten sollte vom 30. September auf den 31.
Dezember verlegt werden, da zu dem frühen Zeitpunkt noch keine
verlässlichen Daten vorliegen.


